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1. (1)In Betrieben, in denen ein fur den Arbeitnehmer zustandiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen
des Arbeitnehmers den Verhandlungen tber Beginn, Dauer, Ausmal? oder Lage der Teilzeitbeschaftigung nach § 8
Abs. 1 beizuziehen. Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kénnen im
Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber den Verhandlungen beigezogen werden. Der Arbeitgeber hat das Ergebnis der
Verhandlungen schriftlich aufzuzeichnen. Diese Ausfertigung ist sowohl vom Arbeitgeber als auch vom
Arbeitnehmer zu unterzeichnen; eine Ablichtung ist dem Arbeitnehmer auszuhandigen.

2. (2)Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung Uber Beginn, Dauer, Ausmal oder Lage der
Teilzeitbeschaftigung zu Stande, kann der Arbeitnehmer die Teilzeitbeschaftigung zu den von ihm bekannt
gegebenen Bedingungen antreten, sofern der Arbeitgeber nicht binnen zwei Wochen beim zustéandigen Arbeits-
und Sozialgericht einen Antrag nach 8 433 Abs. 1 ZPO zur gtitlichen Einigung gegebenenfalls im Rahmen eines
Gerichtstages stellt. Dem Antrag ist das Ergebnis der Verhandlungen nach Abs. 1 anzuschliel3en.

3. (3)Kommt binnen vier Wochen ab Einlangen des Antrags beim Arbeits- und Sozialgericht keine gutliche Einigung
zu Stande, hat der Arbeitgeber binnen einer weiteren Woche dem Arbeitnehmer auf Einwilligung in die von ihm
vorgeschlagenen Bedingungen der Teilzeitbeschaftigung beim zustandigen Arbeits- und Sozialgericht zu klagen,
andernfalls kann der Arbeitnehmer die Teilzeitbeschaftigung zu den von ihm bekannt gegebenen Bedingungen
antreten. Findet der Vergleichsversuch erst nach Ablauf von vier Wochen statt, beginnt die Frist fur die
Klagseinbringung mit dem auf den Vergleichsversuch folgenden Tag. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage
des Arbeitgebers dann stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse die Interessen des Arbeitnehmers
Uberwiegen. Gibt das Arbeits- und Sozialgericht der Klage des Arbeitgebers nicht statt, wird die vom Arbeitnehmer
beabsichtigte Teilzeitbeschaftigung mit der Rechtskraft des Urteils wirksam.

4. (4)Beabsichtigt der Arbeitnehmer eine Anderung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschaftigung, ist Abs. 1
anzuwenden. Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitgeber
binnen einer weiteren Woche dagegen Klage beim zustandigen Arbeits- und Sozialgericht erheben. Bringt der
Arbeitgeber keine Klage ein, wird die vom Arbeitnehmer bekannt gegebene Anderung oder vorzeitige Beendigung
der Teilzeitbeschaftigung wirksam. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage dann stattzugeben, wenn die
betrieblichen Erfordernisse gegenliber den Interessen des Arbeitnehmers im Hinblick auf die beabsichtigte
Anderung oder vorzeitige Beendigung tiberwiegen.

5. (5)Beabsichtigt der Arbeitgeber eine Anderung der Teilzeitbeschaftigung oder eine vorzeitige Beendigung, ist
Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitgeber
binnen einer weiteren Woche Klage auf die Anderung oder vorzeitige Beendigung beim Arbeits- und Sozialgericht
erheben, andernfalls die Teilzeitbeschaftigung unverdndert bleibt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage
dann stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegentber den Interessen des Arbeitnehmers im
Hinblick auf die beabsichtigte Anderung oder vorzeitige Beendigung tiberwiegen.

6. (6)In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 bis 5 steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu. Gegen
ein Urteil des Gerichtes erster Instanz ist eine Berufung nicht zulassig und sind - unabhangig vom Wert des
Streitgegenstandes - Beschllsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Griinden des § 517 Abs. 1Z 1,4 und 6
ZPO anfechtbar.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/vkg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/433
file:///

	§ 8c VKG Verfahren beim Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
	VKG - Väter-Karenzgesetz


